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G u t e  B ü c h e r

das für manche noch immer als ulti-

mativer Heilsbringer im Kampf gegen 

den Terrorismus gilt? »myops« tut’s. 

Wer hinterfragt – angesichts einer 

(scheinbar?) kontingenten Recht-

sprechungspraxis – die (Un-)Sinn-

haftigkeit strafrechtlicher Verfolgung 

von Nazi-Symbolen? »myops« tut’s. 

Wer brandmarkt das unlängst verab-

schiedete Stalking-Gesetz als poli-

tisch motiviertes Manöver einer straf-

rechtsdogmatisch überforderten und 

daher in Regelungsfragen hyperakti-

ven Legislative? »myops« tut’s. Doch 

gerade in der heterogenen Originali-

tät der Themen liegt eine Schwäche 

von »myops«. Wo ist der rote Faden, 

mit dessen Hilfe sich die Stechmü-

cke von Opfer zu Opfer hangelt? Ein 

Titelmotiv, das dem Heft eine inhalt-

lich-thematische Klammer vorgeben 

könnte, fehlt. So bleibt auch Kiesows 

ebenso wuchtige wie wortgewaltige 

Invektive gegen den Staatsrechtsleh-

rer Otto Depenheuer und seine kru-

de Theorie vom Bürgeropfer ein Soli-

tär – dessen Facetten freilich 

diamantös funkeln, wenn der Frank-

furter Privatdozent den Kölner Semi-

nardirektor durch sämtliche Volten 

professoraler Abstrusität in Sachen 

Staatsräson und Bürgerspfl icht ver-

folgt, bevor er ihm schließlich die ar-

gumentative Gnadenstichelei ver-

setzt.

»Stechmücken und ihre ange-
pieksten Opfer«

Was steht im Fazit? Der bei den »Re-

genmachern« des Juristen-Gewerbes 

so gerne in »billing hours« gemesse-

ne Nutzwert ist bei »myops« denkbar 

gering. Das ist gut so. Stechmücken 

denken nicht in monetären Kategori-

en, sondern delektieren sich am 

Blutfl uss der von ihnen gepiesackten 

Opfer. Manches im Konzept von 

»myops« erscheint noch unausgego-

ren. Mit einer (selbst)kritischeren 

Auswahl an Themen und Texten lie-

ße sich das Profi l gewiss weiter 

schärfen. Doch die Grundcharakter-

züge des noch juvenilen Insekts sind 

bereits vortreffl ich: so ambitioniert 

wie aggressiv, so respekt- wie gna-

denlos. Angst vor der fi nalen Fliegen-

klatsche sollte »myops« jedenfalls 

keine haben.  ◆

Seiten), der Preis zu hoch (das Ein-

zelheft für 15 Euro, im Jahresabo 10 

Euro), die Erscheinungsweise zu 

sporadisch (dreimal im Jahr) und 

das Anzeigenaufkommen (trotz mo-

deratem Seitenpreis) lektürefreund-

lich, weil quasi nicht existent. Doch 

die Münchener üben sich im gut köl-

schen »Jünne-Künne«: Seine »nutz-

wertigen« Pfl ichttitel wie Neue Juris-

tische Wochenschrift (NJW) oder 

Palandt spülen genug Geld in die 

Kassen, so kann sich der Verlag das 

Nischenprodukt »myops« als juristi-

sches Feuilleton-Magazin leisten. 

»myops« ist ein mysteriös-sperri-

ger Titel. Was zunächst nach fehlge-

schriebenem Jandl klingt, kommt 

aus dem Altgriechischen und heißt 

übersetzt »Pferdebremse«. Als eine 

solche Stechmücke titulierte sich 

einst Sokrates während seiner Apolo-

gie. In diese Tradition unbeugsamer 

und bis zur Selbstaufgabe kritischer 

Freigeister stellen sich auch die vier 

Herausgeber der modernen »myops« 

– allen voran der »Spiritus Rector« 

der Zeitschrift, Rainer Maria Kiesow 

vom Frankfurter Max-Planck-Institut 

für Europäische Rechtsgeschichte, 

der schon beim unvergessenen 

»Rechtshistorischen Journal« die Fe-

der führte. Mit Beiträgen von neugie-

riger Originalität und aufklärerischem 

Impetus will »myops« gegen die Pa-

ragrafenreiter des bundesrepublika-

nischen Juristen-Establishments sti-

cheln. Ziel von »myops« sei es, so 

verkündet das »Prospekt« genannte 

Vorwort der ersten Ausgabe, die le-

thargisch gewordene »Rechtsland-

schaft (...) mit kleinen, schmerzhaf-

ten Stichen um die Gemütlichkeit« 

zu bringen. Schade nur, dass Justitia 

blind ist: Die bibliophile Aufmachung 

der Hefte – mitsamt einer »infl agran-

ti« genannten Schrifttype! – würde 

ihr gefallen. 

»Im Wellenschlag wider 
den Zeitgeist«

Das Gros der von der Zeitschrift auf-

gegriffenen Themen dümpelt nicht 

im Mainstream alltäglicher Juristerei, 

sondern übt sich im Wellenschlagen 

wider den Zeitgeist. Wer beschäftigt 

sich denn heute noch mit dem drei-

ßig Jahre alten Kontaktsperregesetz, 

Wie macht man ein kleines Ver-

mögen? Ganz einfach: Man 

nimmt ein großes und gründet einen 

Verlag. Was der legendäre Kurt Wolff 

schon Anfang des 20. Jahrhunderts 

wusste, hat bis heute nichts von sei-

ner ökonomischen Gültigkeit verlo-

ren. Sich so als betriebswirtschaftli-

cher Hasardeur zu gebärden, will 

oder kann in Zeiten globaler Profi t-
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maximierung freilich kaum noch ein 

Verleger wagen. Gottlob gibt es Aus-

nahmen: Seit September 2007 er-

scheint im inhabergeführten 

C.H.Beck-Verlag eine Zeitschrift na-

mens »myops – Berichte aus der 

Welt des Rechts«. Dieses Heft wird 

sich – so viel lässt sich schon nach 

mittlerweile drei erschienenen Aus-

gaben sagen – niemals zum Goldesel 

für das Münchener Verlagshaus ent-

wickeln. Dafür ist die Aufl age zu 

niedrig (1400 Exemplare – bei mitt-

lerweile immerhin 400 Abonnenten), 

der Umfang zu gering (lediglich 80 
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